Informationen zu Fördermöglichkeiten

Meister-BAföG (bundesweit)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – AFBG (Meister-BAföG) 

Voraussetzungen: 

· Antragsberechtigt sind Handwerker, Techniker und andere Fachkräfte, die sich auf den Fortbildungsabschluss zu Handwerks- oder Industriemeistern, Technikern, Fachkaufleuten, Fachkrankenpflegern, Betriebsinformatikern, Programmierern oder Betriebswirten bzw. einen anderen vergleichbaren Fortbildungsabschluss, wie Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt vorbereiten. 
· Eine Altersbeschränkung besteht nicht.

· Der Teilnehmer hat bereits einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder einen vergleichbaren bundes- oder landesrechtlich geregelten Berufsabschluss.

· Angestrebt wird eine öffentlich-rechtliche Prüfung auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes, der Handwerksordnung oder ein vergleichbarer Abschluss nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen.

· Der Abschluss muss über dem Niveau einer Facharbeiter-, Gesellen- und Gehilfenprüfung oder eines Berufsfachschulabschlusses liegen.

· Nicht gefördert werden Fortbildungsabschlüsse, die oberhalb der Meisterebene liegen, wie zum Beispiel ein Hochschulabschluss.

· Die Fortbildungsmaßnahme muss mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassen.

Höhe der Förderung: 
· Höhe der Förderung entspricht der Höhe der jeweiligen Kurs- und Prüfungsgebühren
Telefonische Beratung unter: 0800 – 6223634 (kostenfrei)
Weitere Infos finden Sie im Internet unter: www.meister-bafoeg.info 
Stand Januar 2012
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Prämiengutschein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (bundesweit)
Voraussetzungen: 
· Jahreseinkommen liegt nicht über 25.600 € (51.200 € für Verheiratete)

· Beratung in einer der Beratungsstellen (siehe www.bildungspraemie.info)

· Mitnehmen zur Beratung: letzten Einkommensteuerbescheid und Personalausweis

Höhe der Förderung: 
· Finanziert wird die Hälfte der Kursgebühr bis max. 500 €, Rest muss vom TN getragen werden (nicht vom Arbeitgeber!)

Telefonische Beratung unter: 0800-26 23 000 (kostenfrei)
Weitere Infos finden Sie im Internet unter: www.bildungspraemie.info
Wichtig: Erst Prämiengutschein ausstellen lassen und danach bei uns anmelden und bei Anmeldung den Original-Prämiengutschein bei uns abgeben!!!

Stand Januar 2011

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Für Brandenburg: Bildungsscheck von der LASA 

Voraussetzungen: 
· Sozialversicherungspflichtig beschäftigt
· Hauptwohnsitz in Brandenburg

· In den vergangenen 6 Monaten nicht an betrieblich veranlasster Weiterbildung teilgenommen

· Nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt

· Nicht in Ausbildung oder Studium befindlich

· Keine weiteren Zuschüsse zur Weiterbildung

Höhe der Förderung: 
· Selbstbeteiligung mind. 30% (in manchen Fällen auch nur 10%)

Telefonische Beratung unter: 0331 6002 333
Weitere Infos finden Sie im Internet unter: www.lasa-brandenburg.de
Wichtig: Erst Bildungsscheck ausstellen lassen und danach bei uns anmelden und bei Anmeldung den Original-Bildungsscheck bei uns abgeben!!!

Stand Januar 2011

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Für Hamburg: 
Weiterbildungsbonus
Voraussetzungen: 
· Beschäftigte/r in kleinen und mittleren Unternehmen (bis 249 Mitarbeiter/innen)

Schwerpunkt: 

· Gering Qualifizierte und / oder mit Migrationshintergrund

· Beschäftigte in Elternzeit / Alleinerziehende

· Angebot richtet sich nicht an Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes.

Höhe der Förderung: 
· Die Kosten für die beruflichen Qualifizierungen werden zu 50% (max. 750 €/Person) mit ESF-Mitteln gefördert.

Telefonische Beratung unter: (0)40/ 284 07 83 0
Weitere Infos finden Sie im Internet unter:  www.weiterbildungsbonus.net
Stand Januar 2011

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Direkt MiMi – Mitarbeiterqualifizierung für Migrantinnen und Migranten

Voraussetzungen: 

· Das Programm richtet sich an alle, die sich in festen (auch befristeten) Beschäftigungsverhältnissen befinden und sich weiterqualifizieren möchten.

· Arbeitgeber trägt 20 % der Kosten der Weiterbildung

Höhe der Förderung: 
· Der Europäische Sozialfond trägt 80 % der Kosten der Weiterbildung. 20 % werden vom Arbeitgeber finanziert.

Telefonische Beratung unter: 040 219036720

Weitere Infos finden Sie im Internet unter:  www.sbb-hamburg.de

Stand Februar 2012

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Für Schleswig-Holstein

Zukunftsprogramm Arbeit – Prioritätsachse A – Förderung der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten 

Voraussetzungen: 

Antragsberechtigt sind Beschäftigte aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gemäß KMU-Definition der EU mit Sitz oder Betriebsstätte in Schleswig-Holstein. 

Beschäftigte in Unternehmen, an denen Religionsgemeinschaften oder juristische Personen bzw. Körperschaften des öffentlichen Rechts mehrheitlich beteiligt sind, leitende Angestellte, Auszubildende sowie Beschäftigte aus Transfergesellschaften können nicht gefördert werden.

Das Weiterbildungsseminar muss mindestens 16 Stunden und soll nicht mehr als 400 Stunden umfassen. Es soll bei einem Weiterbildungsträger stattfinden, der seinen Sitz oder mindestens eine Betriebsstätte in Schleswig-Holstein unterhält.

Das Unternehmen beteiligt sich durch die Freistellung des Beschäftigten an der Weiterbildungsmaßnahme oder übernimmt 55% der Kosten der Maßnahme.

Höhe der Förderung: 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses zu den Kosten des Weiterbildungsseminars.

Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 100% der zuwendungsfähigen Kosten sofern das Unternehmen den Beschäftigten zur Teilnahme an der Weiterbildung freistellt. Anderenfalls beträgt die Förderhöhe maximal 45% der Weiterbildungskosten.

Pro Seminar und Teilnehmer werden höchstens 4.000 EUR als zuschussfähig anerkannt. Für die Berechnung wird ein Stundensatz von maximal 10 EUR pro Teilnehmer und Stunde zugrunde gelegt.

Telefonische Beratung unter: Tel. (04 31) 99 05-22 22
Weitere Infos finden Sie im Internet unter: http://www.ib-sh.de/zukunftsprogramm-arbeit/
Stand Januar 2011

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Für Sachsen

ESF-Richtlinie Berufliche Bildung – A – Projekte zur Steigerung der Anpassungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen 

Voraussetzungen: 
· Die antragstellenden Unternehmen müssen entweder Kleinstunternehmen oder kleine und mittlere Unternehmen gemäß KMU-Definition der EU sein oder Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern. Größere Unternehmen können nur in begründeten Ausnahmefällen gefördert werden. 

· Antragsberechtigt für individuelle berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sind auch natürliche Personen, insbesondere wenn sie nur über ein unterdurchschnittliches Erwerbseinkommen verfügen.

· Die Projektteilnehmer sollen mindestens einer der folgenden Zielgruppen zuzuordnen sein:

· Beschäftigte, Unternehmer, einschließlich Personen in Elternzeit,

· Praktikanten, Werkstudenten,

· in begründeten Fällen Auszubildende, Arbeitslose oder sonstige Personen, die wieder in das Erwerbsleben eintreten wollen, zum Beispiel wenn diese Personen gemeinsam mit anderen Beschäftigten eines Unternehmens qualifiziert werden sollen.

· Die Teilnehmer müssen ihren Hauptwohnsitz oder Arbeitsort im Freistaat Sachsen haben.

Höhe der Förderung: 
· Die Förderung wird in Form von Zuschüssen gewährt.

· Die Höhe der Förderung beträgt für betriebliche und berufliche Weiterbildungsprojekte bis zu 80%, für Transferprojekte, und Projekte des fachlichen Austauschs bis zu 50% und für innovative Projekte und Studien bis zu 75% der förderfähigen Ausgaben.

Telefonische Beratung unter: Tel. (03 51) 49 10-0
Weitere Infos finden Sie im Internet unter: http://www.sab.sachsen.de
Stand Januar 2011

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Weiterbildungsscheck Sachsen 

Voraussetzungen: 

· Zum Zeitpunkt der Antragstellung in einem Arbeitsverhältnis stehend und nicht arbeitslos gemeldet
· Hauptwohnsitz in Sachsen

· Nicht im öffentlichen Dienst tätig

· Durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen nicht über 2.500 €

· Wenn über 2.500 €, dann nur, wenn

· ein Einkommen von maximal 4.150 € erzielen
und
· älter als 50 Jahre oder 

· in Teilzeit arbeiten oder 

· in einem befristeten Arbeitsverhältnis tätig sind oder

· Leiharbeitnehmer sind oder

· mit der Weiterbildung den ersten akademischen Abschluss anstreben

Höhe der Förderung: 

· Bei einem durchschnittlichen monatlichen Bruttoeinkommen von max. 2.500 €: 80% der Weiterbildungskosten
· Bei einem durchschnittlichen monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 2.500 € bis 4.150 €: 50% der Weiterbildungskosten
Telefonische Beratung unter: Tel. (03 51) 49 10-0 
Weitere Infos finden Sie im Internet unter: http://www.sab.sachsen.de
Stand Januar 2011

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

Für Niedersachsen: IWiN – Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen

Voraussetzungen: 

· Eine Förderung erhalten kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit Betriebssitz in Niedersachsen
· Gefördert wird die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten in niedersächsischen kleinen und mittleren Unternehmen oder von Betriebsinhaberinnen bzw. Betriebsinhabern von Kleinunternehmen mit weniger als 50 Beschäftigen. 

· Wichtig ist, dass die Weiterbildung zur Anpassung an den Strukturwandel des antragstellenden Unternehmens beiträgt. So sollen sich z.B. die Unternehmen durch die Qualifizierung ihrer MitarbeiterInnen neue Geschäftsfelder erschließen können, die Beherrschung neuer Technologien erlernen oder sich für internationale Geschäfte fit machen. Kurzum: Die Unternehmen sollen ihre Wettbewerbsfähigkeit in den sich immer schneller verändernden Märkten erhöhen. 

· Die Weiterbildung sollte in Niedersachsen durchgeführt werden.

Höhe der Förderung: 

· Die Förderung erfolgt in Höhe eines Zuschusses zu den Kosten der Weiterbildung. Gefördert werden die tatsächlichen Ausgaben für die Weiterbildung bis zu einer Höhe von 20,00 € pro Stunde und TeilnehmerIn.
Telefonische Beratung: alle Ansprechpartner und die entsprechenden Kontaktdaten sowie weitere Infos finden Sie im Internet unter: 

http://iwin-niedersachsen.de/content/blogsection/5/54/
Weitere Fördermöglichkeiten finden Sie in der Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie unter: http://www.foerderdatenbank.de/
Stand Januar 2011

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung.

